
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen von AtNOC Clemens Zauner e.U. (FB 
272727w), Märzstraße 52/11, 1150 Wien, (im folgenden kurz AtNOC), im folgenden 
kurz Nutzungsbedingungen genannt.

Geltungsbereich und -zeitraum

Die Nutzungsbedingungen gelten für alle von AtNOC erbrachten Dienstleistungen, 
auch wenn nicht ausdrücklich darauf Bezug genommen wird.

Von AtNOC vorgenommene Änderungen an den Nutzungsbedingungen sind auch für zum 
Zeitpunkt der Änderung bereits bestehende Vertragsverhältnisse wirksam. Die 
jeweils gültigen Nutzungsbedingungen können durch die Vertragspartner jederzeit 
auf der Homepage von AtNOC, erreichbar im Internet unter http://www.atnoc.net/ 
eingesehen werden.

Ergänzend zu den Nutzungsbedingungen von AtNOC gelten die "allgemeinen 
Bedingungen für Dienstleistungen in der Informationsverarbeitung durch 
Rechenzentren", herausgegeben vom Fachverband Unternehmensberatung und 
Datenverarbeitung der Wirtschaftskammer Österreich in der aktuellen Fassung. Die 
in diesen Nutzungsbedingungen festgehaltenen Bestimmungen gelten jedoch 
vorrangig.

Vertragsdauer, Kündigung

Sofern nicht anders vereinbart werden alle Verträge auf unbestimmte Dauer 
abgeschlossen. Das Vertragsverhältnis kann durch die Parteien unter Einhaltung 
einer einmonatigen Frist zu jedem Monatsletzten gekündigt werden. Dies bedarf der 
Schriftform.

AtNOC ist bei Zahlungsverzug nach Setzen einer zweiwöchigen Nachfrist berechtigt, 
die dem Vertragspartner zur Verfügung gestellte Dienstleistung auszusetzen 
beziehungsweise das zugrunde liegende Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung
zu beenden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der 
AtNOC. 

Weiters behält sich AtNOC auch das Recht vor, die Diensterbringung zu 
unterbrechen, beziehungsweise das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung zu 
beenden, wenn der Vertragspartner den von AtNOC erbrachten Dienst für 
Tätigkeiten, die in Widerspruch zu geltendem österreichischen Recht stehen, nutzt 
oder mittels diesem Handlungen entgegen der "Netiquette" - den allgemein
akzeptierten Standards der Netzbenutzung – setzt. Insbesondere gilt das für die 
unverlangte Zusendung von Werbung an jegliche Art von Empfänger, als auch die
Zurverfügungstellung von jeglichen Ressourcen in Zusammenhang mit diesem so 
genannten "Spamming". 

AtNOC ist berechtigt dem Vertragspartner Aufwendungen, die durch Unterbrechungen 
oder Beendigungen der vertraglich vereinbarten Dienstleistungen dieser 
Nutzungsbedingungen entstehen, in Rechnung zu stellen.
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Zahlungsbedingungen

Sofern nicht schriftlich anders vereinbart sind alle Zahlungen 14 Tage nach 
Rechnungserstellung fällig.

Bei einer Kündigung des Vertrages durch den Kunden vor Diensterbringung durch 
AtNOC sind AtNOC etwaig bereits erbrachte Vorleistungen sowie entstandene Kosten 
zur Gänze zu ersetzen, als minimale Zahlung gilt 20% des Nettoauftragswertes als 
vereinbart.

Einwendungen gegen die in Rechnung gestellten Forderungen sind binnen 14 Tagen 
geltend zu machen. Dies bedarf der Schriftform.

Datenschutz

AtNOC speichert Daten des Kunden im für die Diensterbringung und Rechnungslegung 
notwendigen Rahmen. AtNOC behandelt diese Daten vertraulich.

Muss AtNOC Kundendaten zur Diensterbringung an Dritte weitergeben (z.B.: 
Lieferadressen, Ansprechpartner) beschränkt AtNOC diese Weitergabe auf das 
absolut notwendige Minimum.

Der Vertragspartner kann der Verarbeitung personenbezogener Daten widersprechen. 
Dies steht jedoch einer Verarbeitung und Speicherung insofern nicht entgegen wie 
diese Daten für die Diensterbringung durch AtNOC benötigt werden. Im
Besonderen gilt dies für Routing-, Registry- und Domaininformationen.

Allgemeine Bestimmungen

Der Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen 
übrigen Teilen wirksam. Dies gilt insbesondere auch für die Nutzungsbedingungen.

Aus der Geschäftsbeziehung etwaig erwachsenden Steuern und Gebühren trägt der 
Kunde.

Es gilt österreichisches Recht. Als Gerichtsstand wird das jeweils sachlich 
zuständige Gericht für Wien vereinbart.

Änderungen, Ergänzungen sowie Aufhebungen von Verträgen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform.
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